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Update: Verkauf von
Gutscheinen für
Freizeiterlebnisse (vor
Inkrafttreten von § 3 Abs. 13 bis
15 UStG n.F.)

Verkauft ein Steuerpflichtiger über sein Internetportal Gutscheine für
bestimmte Freizeiterlebnisse, erbringt er die durch den Gutschein
versprochene Leistung entweder selbst oder ist hinsichtlich dieser
Leistung als Vermittler tätig. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in
einem aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/en/steuern-und-recht/article/234228/
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Sachverhalt

Der Kläger betrieb in den Streitjahren 2013 und 2014 ein Internetportal, auf dem er verschiedene

Freizeiterlebnisse anbot. Die Inanspruchnahme setzte den Erwerb eines Gutscheins voraus, die der Kläger

im eigenen Namen und für eigene Rechnung verkaufte. Über das Internetportal konnten die Erwerber das

Erlebnis auswählen und Termine vereinbaren. Die hierfür erforderlichen Informationen stellte der Kläger den

Kunden zur Verfügung. Für den Fall der Inanspruchnahme der Leistung durch einen Gutscheininhaber

leitete der Kläger den entsprechenden Betrag unter Abzug einer „Vermittlungsprovision“ an den jeweiligen

Veranstalter weiter und erteilte hierüber eine Gutschrift mit Umsatzsteuerausweis.

In seinen Umsatzsteuererklärungen behandelte der Kläger nicht die Zahlungen der Kunden für die

Gutscheine, sondern lediglich die Vermittlungsprovisionen als steuerbare Umsätze. Das Finanzamt

behandelte demgegenüber bereits den Verkauf der Gutscheine als umsatzsteuerbare Leistungen und

minderte das Entgelt im Fall der Einlösung der Gutscheine nach § 17 Umsatzsteuergesetz (UStG) um die

an die Veranstalter weitergeleiteten Beträge.

Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte keinen Erfolg (siehe unseren Blogbeitrag).

Entscheidung des BFH

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und die Sache an

das Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.

Verkauft ein Steuerpflichtiger über sein Internetportal Gutscheine für bestimmte Freizeiterlebnisse, erbringt

er die durch den Gutschein versprochene Leistung entweder selbst oder ist hinsichtlich dieser Leistung als

Vermittler tätig. Seine Leistung besteht demgegenüber nicht im Betrieb eines Internetportals.

Ist der Gutschein nur über einen bestimmten Geldbetrag ausgestellt (sog. Wertgutschein), fehlt es zum

Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins an einem unmittelbaren Zusammenhang der Zahlung der

Gutscheinerwerber mit einer bestimmbaren Leistung.

Update (26. Juni 2024)

Nach der Zurückverweisung durch den BFH hat das FG Münster mit Urteil vom 28. September 2023 (5 K

1404/18) im 2. Rechtsgang entschieden. Auch gegen dieses Urteil ist nun die Revision beim BFH anhängig

unter dem Az. V R 21/23.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 15. März 2022 (V R 35/20), veröffentlicht am 27. Oktober 2022.
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